
1 Landkreis Bad Kissingen

Ausländerbehörde

Um als Ausländer in Deutschland Leben zu können, benötigen Sie einen  »»Aufenthaltstitel.
Den Aufenthalts-Titel müssen Sie beantragen, bei der Ausländerbehörde des Landratsamts. 

Ausländer-Behörde

Was Sie noch bei der Ausländer-Behörde machen können:

• Verlängerung des Ankunfts-Nachweises
• Aufenthalts-Gestattung ausstellen und verlängern
• Beantragung der Arbeits-Erlaubnis

Schritte nach einem positiven Bescheid vom BAMF:

Elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) beantragen

(1) Antrag-Stellung

Bitte wenden Sie sich an die örtlich zuständige Ausländer-Behörde.

(2) Termin

Termin vorher vereinbaren.

Bitte bringen Sie bei Bedarf zur Antrag-Stellung einen Dolmetscher mit. Der Dolmetscher kann Ihr
Anliegen (den Grund des Besuchs) übersetzen. Die Kosten für einen Dolmetscher werden von der
Ausländer-Behörde grundsätzlich nicht übernommen.

Kontakt:
Landratsamt Bad Kissingen, Ausländerbehörde, Obere Marktstr. 6, 97688 Bad Kissingen
auslaenderbehoerde@kg.de

Termin vorher vereinbaren!

Öffnungszeiten:
  Montag und Dienstag:     08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
  Mittwoch:                           08:00 bis 12:00 Uhr
  Donnerstag:                      08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
  Freitag:                               08:00 bis 12:00 Uhr

https://integreat.app/lkbadkissingen/de/willkommen/asyl/aufenthaltstitel/
https://www.landkreis-badkissingen.de/buerger--politik/buergerservice/fachbereiche-und-abteilungen/oeffentl-sicherheit--ordnung/auslaenderrecht-staatsangehoerigkeits-und-personenstandswesen/1575.Auslaenderrecht-Staatsangehoerigkeits--und-Personenstandswesen.html
mailto:auslaenderbehoerde@kg.de
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